
Webinar-Reihe
Fachkräftesicherung durch 
Fachkräftemigration
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Webinar: 

Berufsanerkennung 

internationaler Fachkräfte

Webinar: 

Internationale Fachkräfte mit 

Hilfe des FEG gewinnen!

Webinar: 

Internationale Fachkräfte 

erfolgreich finden und 

integrieren

* Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) 

Webinar-Reihe: Fachkräftesicherung durch Fachkräftemigration



Make it in Germany 

• Informationen für internationale Fachkräfte 
zum Thema Arbeiten und Leben in 
Deutschland.

• Informationen zur Rekrutierung, Integration 
von internationalen Fachkräften sowie zum 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

KOFA - Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung

• Informationen für KMU, um Unternehmen bei 
der Auswahl, Planung und Umsetzung 
individuell passender Maßnahmen zur 
Personalarbeit zu unterstützen.

• unterstützt Unternehmen dabei, Fachkräfte zu 
finden, zu binden und zu qualifizieren

BQ-PORTAL - Das Informationsportal für 
ausländische Berufsqualifikationen

Alle relevanten Informationen zu 
ausländischen Berufsqualifikationen und 
Berufsbildungssystemen sowie zum 
Anerkennungsverfahren.

BQ-Portal, KOFA, Make it in Germany
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Exkurs: Aufenthalt und Unterstützung ukrainischer Geflüchteter

• Vorübergehender Schutz auf Basis von § 24 AufenthG (Massenzustrom-Richtlinie) für ein Jahr 
(kann um zwei weitere Jahre verlängert werden) 

• Direkter Zugang zu deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

• Voraussetzung: Arbeitsmarkterlaubnis von lokaler Ausländerbehörde

• Zugang zu Förderinstrumenten (BAMF-Berufssprachkurs, Erstorientierungskurs, Integrationskurs
(auf Antrag beim BAMF))

FAQ zu Aufenthalt und Unterstützung ukrainischer Geflüchteter: 
https://www.kofa.de/service/faq-ukraine

Angebote der Bundesregierung
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html?nn=282656
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/ErsteOrientierung/Erstorientierungskurse/erstorientierungskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.kofa.de/service/faq-ukraine
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de


Webinar

Internationale Fachkräfte mit Hilfe des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz gewinnen

Referentin: 
Alexandra Köbler (Projekt „Make it in Germany“)

30. Juni 2022
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Agenda

1

2

3

4
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„Make it in Germany“ – Services & Angebote

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Zielgruppen & Neuerungen

Visumverfahren beschleunigen: Wie geht das?

Weitere Unterstützung

Beschäftigung & Aufenthalt ausländischer Fachkräfte

4



1. „Make it in Germany“ –

Services & Angebote

©Fotolia / Rawpixel Ltd.
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Was ist „Make it in Germany“?

Portal der Bundesregierung 
für Fachkräfte aus dem Ausland

Mehrsprachige Informationen in DE, EN, SP, FR 

Start: Juni 2012 bzw. 2017 (Unternehmensseite)

Besucher: 

Fachkräfteseite: 38 Millionen (> 80 % Ausland)  
Unternehmensseite: 700.000 

Zielgruppen: Fachkräfte aus dem Ausland & 
Unternehmen in Deutschland
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http://www.make-it-in-germany.com/
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Unser Anspruch

Aktuelle Daten & Fakten

Verlässliche Informationen

Persönliche Unterstützung

Konkrete Werkzeuge

Lotsenfunktion
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Ein starkes Partnernetzwerk 



Angebote „Make it in Germany“
www.make-it-in-germany.com

@MakeitinGermany makeitingermanycom

▪ Webinare

▪ Visagrafiken

▪ Jobbörse mit aktuellen Jobangeboten

▪ Twitter & YouTube

▪ Anlaufstellen: In- und Ausland

▪ Zielgruppengerechte Checklisten & Broschüren

▪ Erklärvideos & Best Practice Beispiele 

▪ Newsletter

▪ Individuelle Beratung durch Chat, E-Mail und Hotline

https://twitter.com/MakeitinGermany
https://www.youtube.com/channel/UCNzqd4kCgP523WInjCNQNQQ?view_as=subscriber
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Jobbörse & Stellenanzeige veröffentlichen
Fachkraft im Ausland erreichen mit der „Make it in Germany“-Jobbörse

Jobbörse: https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/jobboerse
Stellenanzeige veröffentlichen: https://www.make-it-in-
germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/rekrutierungsweg/stellenanzeige-veroeffentlichen

▪ Örtlicher Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit

▪ Online über die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit 

https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/jobboerse
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/rekrutierungsweg/stellenanzeige-veroeffentlichen
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Newsletter
Die wichtigsten Entwicklungen im Themenfeld der 
Fachkräfteeinwanderung in Deutschland

Anmeldung und Übersicht der bisherigen Newsletter: 
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-
portal/newsletter/

Zu den Artikeln: https://www.make-it-in-
germany.com/de/service/presse-news

https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/newsletter/
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/presse-news
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Veranstaltungen und Webinare
Aktuelle Veranstaltungen zum Thema „Möglichkeiten der Auslandsrekrutierung“ und 
anstehende „Make it in Germany“-Webinare

Webinare für Unternehmen: https://www.make-it-in-
germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung-finden/webinare-fuer-arbeitgeber/

Veranstaltungskalender für Unternehmen: https://www.make-it-in-
germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung-finden/veranstaltungen/

Veranstaltungstipp: 

6. Juli 2022, 13 - 14:30 Uhr

„Integrations- und 
Berufssprachkurse für 

internationale Fachkräfte: So 
gelingt Integration mit dem 

BAMF“

Melden Sie sich hier an!

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung-finden/webinare-fuer-arbeitgeber/
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung-finden/veranstaltungen/
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/webinare
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Videos
Erklärvideos, Best-Practice-Beispiele, Expertenvideos, Webinare…

YouTube, Playlist zu Erfahrungen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6NNH61dVec45wPI2kPC1TQ3nzghs59k

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6NNH61dVec45wPI2kPC1TQ3nzghs59k
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Themen auf der Website
Rubriken auf der Unternehmensseite: www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen

▪ Rekrutierung und Bewerbungsverfahren

▪ Einreise und Beschäftigung

▪ Anerkennung ausländischer Qualifikationen

▪ Diversity Management & Willkommenskultur im Betrieb

▪ Unterstützungsangebote & Best-Practice-Beispiele

http://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen


17Quick-Check für Arbeitgeber: https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/quick-check-arbeitgeber

Neu: Quick-Check für Arbeitgeber
Interaktives Tool

• Wegweiser für die Website & 
erste Orientierung

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/quick-check-arbeitgeber


© Fotolia / Alphaspirit

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
Zielgruppen & Neuerungen

2.
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Ziel des Fachkräfteeinwanderungsgesetz?

Artikelgesetz: 
erneuert insb. das AufenthG und die 

BeschV
In Kraft seit 1. März 2020

Ziel: Erleichterung der Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte 
aus Drittstaaten entsprechend dem Bedarf der Wirtschaft. 



Zuwanderungsinteressierte Fachkräfte*
aus Ländern außerhalb der EU / EWR

Vorliegende oder angestrebte anerkannte bzw. 
vergleichbare Qualifikation: Schulabschluss, 
Hochschulabschluss, berufliche Ausbildung 

20

Für wen gilt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz?

*Als Fachkraft gilt jede Person mit einem Hochschulabschluss oder einer qualifizierten Berufsausbildung mit einer Ausbildungsdauer von 

mindestens zwei Jahren (§ 18 Abs. 3 AufenthG). 
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Zielgruppe des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

© Fotolia / BillionPhotos.com

▪ Fachkräfte (abgeschlossene Ausbildung)

▪ (angehende) Studierende

▪ (angehende) Auszubildene

▪ Experten und Spezialisten (ohne formale 

Ausbildung)
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Legale Definition des Begriffes „Fachkraft“

Als „Fachkraft“ gilt jede Person mit einem Hochschulabschluss oder einer qualifizierten 
Berufsausbildung. (§ 18 Abs. 3 AufenthG)

Ausländische Abschlüsse: 
• Berufsabschlüsse: Nachgewiesene 

Gleichwertigkeit mit einer mindestens 2-
jährigen Berufsausbildung in Deutschland.

• Hochschulabschluss: Nachgewiesene 
Vergleichbarkeit mit einem deutschen 
Hochschulabschluss. 



FEG auf einen Blick (I) 

▪ Zugang zu allen qualifizierten Berufen: 
▪ Engpassbegrenzung für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung fällt weg
▪ Anerkennung ausländischer Abschlüsse erforderlich

▪ Erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten: 
▪ Qualifikation muss zum Beruf passen
▪ Beschäftigung in „verwandten Berufen“ möglich 
▪ Blaue Karte EU: Beschäftigung muss der Qualifikation angemessen sein

▪ Arbeitsmarkteinstieg: 
▪ Zustimmung der BA: Vorrangprüfung entfällt (gilt nicht für Auszubildende) 

23



FEG auf einen Blick (II) 

▪ Neue Infrastruktur und beschleunigte Prozesse
▪ Beschleunigtes Fachkräfteverfahren: Möglichkeit der Beschleunigung der 

Verwaltungsprozesse bis zur Erteilung des Visums
▪ Einrichtung zentraler Behörden für die Bearbeitung des beschleunigten 

Fachkräfteverfahrens in vielen BL, ZSBA, BfAA

▪ Sonderregelung für bestimmte Berufsgruppen (ohne formalen Abschluss)
▪ IT-Spezialisten, Berufskraftfahrer

▪ Weiteres: 
▪ Einreise zur Arbeitsplatzsuche auch für beruflich Qualifizierte möglich 
▪ Erweiterte Möglichkeiten für Studierende & Auszubildende und Teilnehmende an 

Maßnahmen zur Nachqualifizierung 
▪ Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte nach 4 Jahren (vorher 5)

24
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Neue Möglichkeiten & klare Pflichten für Arbeitgeber

✓Aufenthaltstitel prüfen

✓Kopie des gültigen Aufenthaltstitels 
aufbewahren (Papierform oder elektronisch)

✓Beendigung der Beschäftigung: zuständige 
Ausländerbehörde innerhalb von vier Wochen 
informieren
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✓ Das beschleunigte Fachkräfteverfahren 



Beschäftigung & Aufenthalt 

ausländischer Fachkräfte
3.

© Istock / Jonathan Long 
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Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Fachkräfte  – wer 
benötigt ein Visum?

Quelle: https://make-it-in-germany.com/pdfs/arbeitgeber-leitfaden

https://make-it-in-germany.com/pdfs/arbeitgeber-leitfaden


28

EU-Arbeitsmarkt

Quelle: Infothek (eu-gleichbehandlungsstelle.de) und EURES - EURES - das europäische Portal zur beruflichen Mobilität - Europäische Kommission (europa.eu)

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/infothek
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage


29Quelle: https://make-it-in-germany.com/pdfs/arbeitgeber-leitfaden

Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Fachkräfte  – wer 
benötigt ein Visum?

https://make-it-in-germany.com/pdfs/arbeitgeber-leitfaden


Unterschiedliche Aufenthaltstitel für Fachkräfte

30
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Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung als 
„Fachkraft“ (§§ 18, 18a, 18b Abs. 1 AufenthG)

Blaue Karte EU

(§ 18b Abs. 2 AufenthG) 

Aufenthaltstitel für sonstige Beschäftigungszwecke 

(§ 19c AufenthG)

Aufenthaltstitel zum Zweck der Jobsuche 

(§ 20, Abs. 1 & 2 AufenthG)

Aufenthaltstitel zum Forschen

(§ 18d AufenthG)

Aufenthaltstitel zur Selbstständigkeit 

(§ 21 AufenthG) 

Weitere Informationen zu verschiedenen Visatypen: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeiten-fachkraefte

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeiten-fachkraefte
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Legale Definition des Begriffes „Fachkraft“

Als „Fachkraft“ gilt jede Person mit einem Hochschulabschluss oder einer qualifizierten 
Berufsausbildung. (§ 18 Abs. 3 AufenthG)

• Die Ausbildung muss eine Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren haben.

• Ausländische Abschlüsse: Gleichwertigkeit mit 
einem deutschen Abschluss erforderlich.
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Anerkennung als Voraussetzung für die Einreise 
ausländischer Fachkräfte 

Volle Gleichwertigkeit

✓Visum für „Fachkräfte“

✓Blaue Karte EU 

✓Visum zur Arbeitsplatzsuche

Teilweise Gleichwertigkeit

✓ Visum zur Anerkennung 
ausländischer 

Berufsqualifikationen

Keine Gleichwertigkeit

Kein Visum

Keine Einreisemöglichkeit 
zum Zweck der Beschäftigung

Sonderfall: Sonstige Beschäftigungszwecke, z.B. IT-Spezialisten ohne formalen 
Berufsabschluss
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Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung als „Fachkraft“

Voraussetzungen Visum für „Fachkräfte“ 
(§§ 18a, 18b Abs.1 AufenthG)

Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse

„volle Gleichwertigkeit“ der ausländischen Qualifikationen
(Hochschulabschluss oder Berufsausbildung) erforderlich

Beschäftigung

Konkretes Arbeitsplatzangebot in Deutschland entsprechend der 
anerkannten Qualifikation

(Beschäftigung in "verwandten Berufen" möglich)

Erforderliches Gehaltsniveau
Bruttomindestgehalt für Personen über 45 Jahre: 46.530 Euro

(Jahr 2022)

Deutschkenntnisse empfohlen, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben

Aufenthaltserlaubnis Aufenthaltserlaubnis für die Dauer des Vertrages; max. 4 Jahre

Zugang zu allen qualifizierten Berufen; keine Beschränkung auf Engpassberufe bei beruflich Qualifizierten 



Voraussetzungen Blaue Karte EU
(§18b Abs.2 AufenthG)

Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse

„Volle Gleichwertigkeit“ des Hochschulabschlusses erforderlich

Beschäftigung
Konkretes Arbeitsplatzangebot in Deutschland entsprechend der 

anerkannten Qualifikation
(Beschäftigung in „verwandten Berufen" nicht möglich)

Erforderliches Gehaltsniveau

• Regelberufe: Bruttojahresgehalt von mind. 56.400 Euro (Jahr 2022)

• Mangelberufe*: Bruttojahresgehalt von mind. 43.992 Euro (Jahr
2022) 

Deutschkenntnisse empfohlen, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben

Aufenthaltserlaubnis
Blaue Karte EU für die Dauer des Arbeitsvertrages + 3 Monate, max. 4 

Jahre

Die Blaue Karte EU für Akademiker

34
* Aktuell umfassen „Mangelberufe“ in Deutschland alle Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und der Humanmedizin.



Voraussetzungen Aufenthaltserlaubnis für sonstige Beschäftigungszwecke 
(§ 19c, Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV)

Qualifikation / Berufserfahrung
• Theoretische IT-Kenntnisse: z.B. Weiterbildungen, Zertifikate
• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung im IT-Bereich innerhalb der 

letzten 7 Jahre

Beschäftigung Konkretes Arbeitsplatzangebot als IT-Spezialist in Deutschland 

Erforderliches Gehaltsniveau Bruttojahresgehalt von mind. 50.760 Euro (Jahr 2022)

Deutschkenntnisse
• Sprachniveau B1 (GER)
• Im Einzelfall kann über den Nachweis der Deutschkenntnisse 

verzichtet werden: z.B. wenn Arbeitssprache Englisch ist.

Aufenthaltserlaubnis Aufenthaltserlaubnis für die Dauer des Vertrages

Aufenthaltserlaubnis für sonstige Beschäftigungszwecke 
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Hier: IT-Spezialisten ohne formalen Abschluss 

Weitere Informationen: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/it-spezialisten

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/it-spezialisten


Konkrete Hilfestellungen: Grafiken zu Visum & Aufenthalt 

36
Grafiken zum Download: https://www.make-it-in-germany.com/de/service/download-bereich

Verfügbar in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/download-bereich
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Konkrete Hilfestellungen: Checklisten für Fachkräfte 
& Unternehmen

Checklisten zum Download: https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/downloads

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/downloads
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Konkrete Hilfestellungen: Broschüren für Unternehmen 
& Multiplikatoren

• Möglichkeiten der 
Fachkräfteeinwanderung – Was 
Arbeitgeber wissen müssen

• Fragen und Antworten zum 
beschleunigten Fachkräfteverfahren

https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Unternehmen/PDFs/Unternehmen/Unterstuetzung_finden/BMWi_Leitfaden-fuer_Arbeitgeber_DE_02.2021.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Unternehmen/PDFs/BMWK_Beschleunigtes_Fachkraefteverfahren_3-2022-DE-bf-final_web_bf.pdf


Visumverfahren beschleunigen:

Wie geht das?

4.

© AdobeStock / Coloures-pic



Zweck: Beschleunigung der Verwaltungsverfahren bis zur Visumantragstellung

Zielgruppe: Fachkräfte und Auszubildende aus Drittstaaten

Antragstellung in Deutschland: 

▪ Antragstellung durch zukünftigen Arbeitgeber (AG)

▪ Prozesskümmerer: lokale bzw. „zentrale“ Ausländerbehörde (ABH)

Unterlagen zur Durchführung des Verfahrens in Deutschland u.a.:

▪ Vollmacht der Fachkraft

▪ Kopie des Reisepasses der Fachkraft

▪ Angaben und Nachweise über Qualifikation der Fachkraft

Kosten des beschleunigten Fachkräfteverfahren: 

▪ Gebühr von 411€ wird bei Antragstellung in der ABH erhoben.

Ergebnis des erfolgreichen Verfahrens: „Vorabzustimmung zum Visum“

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren  

40
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(§ 81a AufenthG)
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Anerkennungsverfahren in 
Deutschland

▪ ABH leitet das Verfahren ein.

▪ Zahlung der üblichen 
Anerkennungsgebühren an 
zuständige Stelle. (Schuldner 
ist in der Regel die 
Fachkraft.)

▪ Ergebnis innerhalb von          
2 Monaten. (Soll-Vorschrift)

Visumantragstellung im 
Ausland

▪ Terminvergabe innerhalb von 
3 Wochen nach Vorlage der 
Vorabzustimmung zum 
Visum.

▪ Visumgebühren: 75 Euro.

▪ Entscheidung 3 Wochen 
nach vollständiger 
Antragstellung.

Zustimmung der BA

▪ ABH leitet das Verfahren ein. 
(In Abhängigkeit des 
Ergebnisses des 
Anerkennungsverfahrens.)

▪ Verfahren ist gebührenfrei.

▪ Entscheidung innerhalb von 
1 Woche.

Was wird beschleunigt?
(§ 81a AufenthG)

Deutschland Ausland
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Idealtypischer Ablauf des Verfahrens
Inland

Quelle:: Fragen und Antworten zum beschleunigten Fachkräfteverfahren (make-it-in-germany.com)

https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Unternehmen/PDFs/BMWK_Beschleunigtes_Fachkraefteverfahren_3-2022-DE-bf-final_web_bf.pdf
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Infos und Hilfsmittel auf „Make it in Germany“

Erklärvideo zum beschleunigten 
Fachkräfteverfahren

NEU: Broschüre & grafische Darstellung 
des Verfahrens (PDF)

Liste der Ansprechpartner nach 
Bundesländern

Anlagen zum Antrag (z.B.: Muster-
Vollmacht, etc.)

Informationen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren: https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren/

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/rekrutieren/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren/


Tipps für den Start

44

Allgemeine Informationen zum Verfahren: z. B. „Make it in Germany“

Individuelle Beratung in der Region: z. B. Welcome Center, Kammern, 
IQ Informationsstellen & zentrale Ausländerbehörde (Bayern: Zentrale 
Stelle für die Einwanderung von Fachkräften (ZSEF))

Enge Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Fachkraft

http://www.fachkraefte.einwanderung.bayern.de/


Weitere Unterstützung5.

© AdobeStock / contrastwerkstatt
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Informationen & Unterstützung vor Ort: 
▪ IHK Fosa (Thema: Anerkennung)

▪ IHK Oberfranken Bayreuth: Anerkennung ausländischer Abschlüsse & Fachkräftemigration

▪ Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung (KuBB)

▪ Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften (ZSEF) (Thema: Beschleunigtes Fachkräfteverfahren)

Informationen & Unterstützung online: 
▪ Berufliche Anerkennung

➢ BQ-Portal
➢ Anerkennung in Deutschland
➢ Unternehmen Berufsanerkennung
➢ Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA)

▪ Fachkräfteeinwanderung / Einreiseregelungen etc. 
➢ Make it in Germany 

▪ Betriebliche Integration / Mitarbeiterbindung
➢ KOFA

Unterstützungsangebote

https://www.ihk.de/bayreuth/hauptnavigation/service/fachkraefte-gewinnen-und-binden/anerkennung-auslaendischer-berufsabschluesse-nach-dem-bqfg-5406016
https://www.ihk.de/bayreuth/hauptnavigation/service/fachkraefte-gewinnen-und-binden/fachkraeftemigration-5017208
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/berufsanerkennung/index.html
http://www.fachkraefte.einwanderung.bayern.de/
https://www.bq-portal.de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/arbeitgeber.php
https://www.unternehmen-berufsanerkennung.de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/zentrale-servicestelle-berufsanerkennung.php
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.kofa.de/
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Alexandra Köbler
Telefon: 0221-4981 687
E-Mail: koebler@iwkoeln.de www.make-it-in-germany.com

Für Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne 
Kontakt auf! 


